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Vernehmlassung: Neues Bundesgesetz über die pauschale Vergütung der 

Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für diese 

Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens. 

Allgemeine Bemerkungen 

Das Bundesgericht hat 2015 in einem Grundsatzurteil BGE 141 II 182 ff die Rückerstattung der von 

2010 bis 2015 erhobenen Mehrwertsteuer auf den Radio- und Fernsehempfangsgebühren an vier 

Einzelpersonen angeordnet, weil die Belastung mit der Mehrwertsteuer ohne Rechtsgrundlage erfolgte. 

Die CVP anerkennt, dass diese Urteile Leitcharakter haben, da alle Gebührenzahlenden 

Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren bezahlt haben und diese zurückfordern könnten. 

Die CVP ist damit einverstanden, dass die gemäss Bundesgericht zu Unrecht erhobenen 

Mehrwertsteuern auf der Radio- und Fernsehabgabe pauschal an alle Haushalte zurückerstattet werden 

sollen. Wir begrüssen die gewählte Lösung mit der einmaligen Gutschrift von 50 Franken auf einer 

Abgaberechnung der Erhebungsstelle Serafe AG.  

Ebenso wie der Bundesrat lehnt die CVP eine Rückvergütung an Unternehmen ab. Es kann nicht sein, 
dass Unternehmen, die von 2010 bis 2015 gar keine Abgabe bezahlt haben, eine Rückerstattung 
erhalten und einige, die in diesen Jahren eine bezahlten, nicht von der Rückerstattung profitieren 
würden, da sie nach dem neuen Abgabesystem nicht abgabepflichtig sind. Eine Einzelfallprüfung würde 
eine riesige Bürokratieübung auslösen, die schlichtweg unverhältnismässig ist. Bei den 
Personenhaushalten geht es um einen Beitrag von 165 Millionen, bei den Unternehmungen lediglich 
um 5 Millionen Franken.  

Für die CVP muss das Ziel dieser Vorlage sein, dass die zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer 
zurückerstattet wird, ohne dass ein unverhältnismässiger Verwaltungsaufwand entsteht und die 
Umsetzung für die Gebührenzahlenden verständlich ist.  
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen. 
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